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Änderungsantrag 108
Danilo Oscar Lancini
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0271/2023
Maria Spyraki
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Anhang I – Teil 1 – Abschnitt 1.2.1.5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Folgender Abschnitt 1.2.1.5 wird 
angefügt:

entfällt

„1.2.1.5
Der Text auf dem Etikett muss folgende 
Merkmale aufweisen:
a) Der Hintergrund des Etiketts muss 
weiß sein.
b) Der Abstand zwischen zwei Zeilen 
muss mindestens 120 % der Schriftgröße 
betragen.
c) Es ist eine einzige Schriftart zu 
verwenden, die leicht lesbar und 
serifenlos ist.
d) Der Abstand zwischen den 
Buchstaben muss so sein, dass die 
gewählte Schriftart gut lesbar ist.
Bei der Kennzeichnung von 
Innenverpackungen, deren Inhalt 10 ml 
nicht überschreitet, kann die Schriftgröße 
kleiner sein als in Tabelle 1.3 angegeben, 
sofern sie für eine Person mit mittlerem 
Sehvermögen lesbar bleibt, wenn es als 
wichtig erachtet wird, den kritischsten 
Gefahrenhinweis anzubringen, und wenn 
die Außenverpackung den Anforderungen 
des Artikels 17 entspricht.“
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